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bundeskanzleramt.gv.at 

Karl Nehammer 

Bundeskanzler 

Herrn 

Mag. Wolfgang Sobotka 

Präsident des Nationalrats 

Parlament 

1017 Wien 

Geschäftszahl: 2022-0.082.153  

Wien, am 31. März 2022 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Belakowitsch, Kolleginnen und Kollegen haben am 

31. Jänner 2022 unter der Nr. 9621/J eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend 

„Medienarbeit für Geschäftsstelle für die gesamtstaatliche COVID-Krisenkoordination“ an 

mich gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zu den Fragen 1, 2 und 5: 

1. Welche Gesamtkosten entstehen dem Bundeskanzleramt durch das Engagement ei-

ner „Mediensprecherin der Geschäftsstelle GECKO" im Bundeskanzleramt jährlich? 

2. Wie teilen sich diese Kosten auf die Bereiche Personalkosten und lnfrastrukturkosten 

auf? 

5. Wurde Frau Stemmer für einen bestimmten Zeitraum oder unbefristet in den Dienst 

des Bundeskanzleramtes aufgenommen? 

Die Mediensprecherin ist – wie im Ministerratsvortrag „Weiterentwicklung des Pande-

miemanagements durch Schaffung der Gesamtstaatlichen COVID-Krisenkoordination (GE-
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CKO)“ vorgesehen – auf Basis eines Sondervertrages analog zu Verwendungen in den poli-

tischen Büros beschäftigt. Diese Beschäftigung ist für die Dauer des Bestands der Geschäfts-

stelle GECKO, längstens jedoch für ein Jahr, befristet.  

Ich ersuche um Verständnis, dass aufgrund der Rückführbarkeit auf eine konkrete Person 

von einer konkreten Bekanntgabe der Kosten aus dieser Beschäftigung aus datenschutz-

rechtlichen Gründen Abstand genommen werden muss.  

Festzuhalten ist, dass im Bundeskanzleramt bei der Ausstattung neuer Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter grundsätzlich auf bereits bestehende Infrastruktur bzw. vorhandene Aus-

stattung zurückgegriffen wird, um möglichst sparsam vorzugehen. Demnach werden nur in 

notwendigen Fällen zusätzliche Anschaffungen getätigt. 

Zu Frage 3: 

3. Welche Medienkontakte hat die neue Mediensprecherin der Geschäftsstelle GECKO 

im Bundeskanzleramt seit dem 1.1.2022 wahrgenommen? 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle sowie die Vorsitzenden der Kom-

mission pflegen einen regelmäßigen Kontakt mit Journalistinnen und Journalisten. Über die 

einzelnen Konsultationen werden keine Aufzeichnungen geführt. 

Zu Frage 4: 

4. Wer hat die Medienkontakte für die Geschäftsstelle GECKO im Bundeskanzleramt bis 

zur Bestellung von Frau Martina Stemmer bisher wahrgenommen? 

Der Leiter der Geschäftsstelle. 

Zu den Fragen 6 bis 9: 

6. Über wie viele Mitarbeiter verfügt die Geschäftsstelle GECKO im Bundeskanzleramt 

insgesamt? 

7. Wie viele davon wurden dieser neuen Geschäftsstelle GECKO im Bundeskanzleramt 

„intern" aus dem bereits vorhandenen Personal des BKA zugeteilt (Frage 6)? 

8. Wie viele davon wurden dieser neuen Geschäftsstelle GECKO im Bundeskanzleramt 

„intern" aus dem bereits vorhandenen Personal anderer Bundesministerien zugeteilt 

(Frage 6)? 

9. Wie viele davon wurden dieser neuen Geschäftsstelle GECKO im Bundeskanzleramt 

durch Neueinstellungen bzw. über Dienstleihverträge „extern" zugeführt (Frage 6)? 
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Zwei Mitarbeiter der Geschäftsstelle sind auf Basis einer Dienstzuteilung aus einem anderen 

Ressort beschäftigt. Die übrigen drei Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter verfügten vor ihrer 

Anstellung über kein unmittelbares Bundesdienstverhältnis. Sämtliche Beschäftigungen 

sind auf die Dauer des Bestands der Geschäftsstelle GECKO befristet. 

Darüber hinaus darf ich auf die Beantwortungen der parlamentarischen Anfragen Nr. 

9340/J vom 20. Jänner 2022 sowie Nr. 9587/J vom 27. Jänner 2022 verweisen. 

Zu Frage 10: 

10. Welche Gesamtkosten für Personal und Infrastruktur sind für die neuen Geschäfts-

stelle GECKO im Bundeskanzleramt für das Budgetjahr 2022 angeführt? 

Ich darf auf die Beantwortung der parlamentarischen Anfrage Nr. 9587/J vom 27. Jän-

ner 2022 verweisen. 

 

 

Karl Nehammer
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